
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/7/2 97/12/0116
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1997

Index

63/02 Gehaltsgesetz

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

GehG 1956 §142 Abs4 idF 1994/550;

PG 1965 §5 Abs1 idF 1995/297;

Rechtssatz

§ 142 Abs 4 GehG stellt nicht auf den tatsächlichen Bezug der Dienstzulage ab. Maßgebend ist das Vorliegen der

gesetzlichen Voraussetzungen für deren "Bezug", also die GEBÜHRLICHKEIT der Dienstzulage.
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